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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 1990 von der Juristischen 
Fakultät der Universität Göttingen als Habilitationsschrift  angenommen. Im Zuge 
der Veröffentlichung  sind Kürzungen vorgenommen worden, denen vor allem 
ein Kapitel über die subjektivrechtliche Erheblichkeit von Verstößen gegen 
„objektives" Recht zum Opfer fiel. Ein ursprünglich vorgesehener historischer 
Einführungsteil  ist als separate Veröffentlichung  erschienen (Schriften zum 
Öffentlichen  Recht Bd. 581). 

Dr.  Peter  Preu 
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§ 1 Einleitung 

1. Materiellrechtlicher und verfahrensrechtlicher  Drittschutz 

Der öffentlichrechtliche  Drittschutz hat eine materiellrechtliche und eine ver-
fahrensrechtliche  Seite. Der materiellrechtlichen Betrachtungsweise geht es um 
die individualrechtliche Verteidigung rechtlich geschützter Interessen bzw. um 
die gerichtliche Durchsetzung von Rechtsansprüchen. Wenn von verfahrensrecht-
lichem Drittschutz die Rede ist, ist Interessenschutz durch Verwaltungsverfahren 
gemeint. Drittschutz durch Beteiligung an einem Verwaltungsverfahren  kann auf 
den Schutz materieller Rechtspositionen, die möglicherweise durch das Verfah-
rensergebnis verletzt werden, zugeschnitten sein Κ Er kann aber auch der Wahrung 
beliebiger materieller oder ideeller Belange dienen. Zahlreiche Genehmigungs-
oder Planfeststellungsverfahren  lassen den quivis ex populo als Einwender zu2; 
in anderen kommen sämtliche Interessenten, deren (rechtlich geschützte?) Belan-
ge berührt werden, zum Zuge3, oder bestimmte Verbände und öffentlichrechtliche 
Berufsvertretungen  sind anhörungs- und evtl. auch antragsbefugt4. 

Der Zugang zum Verwaltungsgerichtsprozeß setzt in der Regel voraus, daß 
der Kläger die Verletzung in einem subjektiven Recht geltend macht. Die spezial-
gesetzlich mögliche Zulassung von Nicht-Rechtsinhabern, insbesondere von Na-
turschutzverbänden, zur Anfechtungsklage ist nach wie vor die relativ seltene 
Ausnahme. Wo sie doch einmal gegeben ist, wirft  sie, da speziell geregelt, 
vergleichsweise wenige Zweifelsfragen  auf5. — Zunehmende Bedeutung für den 
öffentlichrechtlichen  Drittschutz gewinnt, wo die Interessenbeeinträchtigung 
durch oder aufgrund von untergesetzliche(n) Rechtsvorschriften  erfolgt,  das Nor-
menkontrollverfahren  nach § 47 VwGO6. Hier kann das Vorliegen eines zum 
Normenkontrollantrag befugenden „Nachteils" problematisch sein. Doch wird 

ι Ζ. B. § 8 Abs. 3, 9 WHG; § 8 Abs. 3 Nr. 3 AbfG. 
2 Ζ. B. § 10 Abss. 3-9 BImSchG iVm. §§ 8 ff.  Neunte BImSchV; §§4 ff.,  8 ff. 

AtVfV; § 10 Abss. 3-5 LuftVG; § 73 Abss. 3 ff.  VwVfG. 
3 Ζ. B. § 14 Abs. 1 Nr. 1, § 73 Abs. 3 VwVfG. 
4 Ζ. B. § 14 Abs. 1 Nr. 3 PBefG; § 14 Abs. 3 GüKG; § 35 Abs. 4 GewO; § 16 Abs. 

3 HwO. 
5 In der Hauptsache stellt sich das Problem, welche Art Rechtsmängel der zur Klage 

zugelassene Nicht-Rechtsinhaber geltend machen kann. 
6 Vor allem Bebauungspläne, aber ζ. B. auch rechtssatzmäßige Abfallentsorgungsplä-

ne nach § 6 AbfG (dazu BVerwG v. 20.12.1988, NVwZ 1989,458) oder Abwasserbesei-
tigungspläne nach § 18 a Abs. 3 WHG; Verordnungen nach §§14 Abs. 1, 16 Abs. 1 
LadSchlG (dazu BayVGH v. 30.8.1984, GewArch. 1985, 25). 
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der „Nachteil" durchweg leichter bejaht als die Möglichkeit einer Rechtsverlet-
zung im Sinne von § 42 Abs. 2 VwGO. 

2. Konzentration auf materiell-subjektivrechtlich 
fundierten Drittschutz 

Gleichwohl geht diese Arbeit das Thema öffentlichrechtlicher  Drittschutz aus-
schließlich vom subjektiven Recht und hier primär vom materiellen subjektiven 
Recht an. Denn das materielle subjektive Recht ist der Dreh- und Angelpunkt 
eines gerichtlich durchsetzbaren Schutzes von Drittinteressen, und zwar aus den 
folgenden Gründen: 

Erstens ist das verletzte subjektive Recht eine Art Generalklausel, von der für 
die Masse der problematischen Drittschutzfälle der Ausgang des Rechtsstreits 
abhängt. 

Zweitens entscheidet bei der normalen Verwaltungsgerichtsklage über den 
Ausgang des Rechtsstreits nicht die Klagebefugnis, sondern die definitive Verlet-
zung in einem Recht (§113 Abs. 1 S. 1, Abs. 5 VwGO)7. Wird beispielsweise 
bei einer Mehrzahl von zulässigen Anfechtungsklagen eine Genehmigung wegen 
Verletzung eines Klägers aufgehoben, so müssen die Rechtsbehelfe der anderen, 
wenn sie mangels Verletzung jener Kläger in eigenen Rechten unbegründet sind, 
kostenpflichtig abgewiesen werden. Bei Großprojekten ist dieser Fall keineswegs 
selten8. Entscheidend ist das subjektive Recht bzw. der materiellrechtliche An-
spruch des Klägers9. Auch darf  die Verwaltung im Widerspruchsverfahren  die 
„doppelwirksame" Genehmigung nur aufheben, wenn und soweit der Widerspre-
chende verletzt ist. Eine Rücknahme wegen anderweitiger Mängel ist unzuläs-
sig10. 

Drittens bleibt es beim subjektivrechtlichen Zuschnitt des normalen Verwal-
tungsgerichtsprozesses auch dort, wo das Verwaltungsverfahrensrecht  den Kreis 
der zu Beteiligenden weiter gezogen hat. Die Verletzung von Bestimmungen 
über Öffentlichkeitsbeteiligung,  Anhörungen, Mitwirkungsverbote usw. kann vor 
dem Verwaltungsgericht in der Regel nur geltend machen, wer in einem subjekti-
ven Recht betroffen  ist. Die einfache Verfahrensbefugnis  reicht hierfür  nicht aus l l. 

7 BVerwG v. 23.8.1974, Buchh. 310 § 124 VwGO Nr. 8 = E 47, 19; ν. 13.6.1980, 
Buchh. 406.19 Nr. 37; v. 30.9.1983, daselbst, Nr. 59. 

« BVerwG v. 27.1.1982, Buchh. 310 § 80 VwGO Nr. 39 (S. 6). 
9 Für den Primat der materiellrechtlichen Betrachtungsweise im Kontext des § 113 

VwGO auch Friauf,  DVB1. 1969, 368 (369); Rupp, DVB1. 1982, 144 (147). 
10 BVerwG v. 18.5.1982, Buchh. 406.25 § 5 BImSchG Nr. 3 (S. 6 f.); siehe außerdem 

v. 29.10.1968, Buchh. 310 §68 VwGO Nr. 6. Bedenklich OVG NW v. 25.4.1988, 
NVwZ 1989, 72 (73). 

h Vgl. auch § 44 a VwGO. 
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Viertens kann subjektives Recht im Sinne von § 113 Abss. 1, 5 VwGO zwar 
auch eine verfahrensrechtliche  Position sein. Doch vermitteln Verfahrensbestim-
mungen nur in seltenen Fällen selbständig durchsetzbare Positionen12. Im allge-
meinen ist die Annahme eines subjektivrechtlichen Schutzes durch Verwaltungs-
verfahren  vom Nachweis einer zu schützenden materiellen Rechtsposition abhän-
gig13· 

Fünftens schlägt die Dominanz des Materiell-Subjektivrechtlichen auch auf 
die Lösung prozeßrechtlicher Drittschutzprobleme durch, wenn die Anforderun-
gen an Klagebefugnis und Klageart, die Voraussetzungen der notwendigen Beila-
dung oder der Art und Wirkungsweise des vorläufigen Rechtsschutzes bestimmt 
werden. 

Sechstens gelangt man zu einer systematisch stimmigen und sachlich ausgewo-
genen Konzeption des öffentlichrechtlichen  Drittschutzes, die auch den Belangen 
der durch Rechtsbehelfe Dritter belasteten anderen gerecht wird, nur von den 
materiellen subjektiven Rechten her. Das Verfahrensrecht  bedarf  zur Orientie-
runng der Wertungsvorgaben des materiellen Rechts14. 

3. Beschränkung auf „primären" Drittschutz 

Weiter beschränkt sich die Arbeit auf „primären" Drittschutz im Sinne von 
Rechtsmacht, bevorstehende Störungen abzuwehren, verselbständigte Störungs-
quellen zu beseitigen oder den Staat zu Schutzmaßnahmen zu veranlassen. Zwar 
gehören darüber hinaus zum Themenkreis öffentlichrechtlicher  Drittschutz auch 
„sekundäre" staatshaftungsrechtliche Ansprüche wegen eingetretener und vom 
Staat zu verantwortender Verletzungen von Drittrechten; man denke nur an eine 
Amtshaftung wegen Versagens der Kreditwesen- oder der Versicherungsauf-

»2 Vgl. BVerwG v. 22.2.1980, Buchh. 407.4 § 17 FStrGNr. 33 (S. 102); v. 15.1.1982, 
daselbst Nr. 47 (S. 41 f.); v. 14.12.1973, Buchh. 445.4 § 29 WHG Nr. 2 (S. 14 f.); v. 
29.5.1981, daselbst § 31 WHG Nr. 6 (S. 3 f.); vgl. außerdem OVG NW v. 18.2.1986, 
NVwZ 1988, 179 (180). — Hat der Betroffene  ein materielles subjektives Recht, so 
hängt seine Fähigkeit, einen Eingriff  in dieses Recht wegen eines Verfahrensfehlers 
abzuwehren, davon ab, ob die verletzte Verfahrensnorm  sich als Bedingung für die 
Zulässigkeit des staatlichen Rechtseingriffs  darstellt: vgl. BVerwG v. 29.5.1981, Buchh. 
445.4 § 31 WHG Nr. 6 (S. 5); v. 22.2.1980, Buchh. 407.4 § 17 FStrG Nr. 33 (S. 105 f.). 

13 Zu dieser „Rückkoppelung" des Verfahrensrechts  an das materielle Recht Kloepfer, 
VerwArch. 76, 371 (384). 

14 Das gilt anscheinend sogar für die Normenkontrollklage nach § 47 VwGO. Dort 
soll der auswärtige Konkurrent ladenschlußrechtliche Ausnahmeregelungen in Verord-
nungsform nur dann beanstanden dürfen, wenn die zu erwartenden Geschäftseinbußen 
„nach den gesetzgeberischen Zielsetzungen des Ladenschlußrechts . . . gleichzeitig eine 
Beeinträchtigung (seiner) rechtlich geschützten Interessensphäre" darstellen (BayVGH 
v. 30.8.1984, GewArch. 1985, 120 — Herv. i. O.). Was unterscheidet den so definierten 
„Nachteil" (§ 47 Abs. 2) von einem mittels Schutznormtheorie begründeten „Recht" im 
Sinne der §§ 42 Abs. 2, 113 Abss. 1, 5 VwGO? 




